
Carbon Leakage –  
Beihilfe nach der BECV
Wettbewerbsfähigkeit sichern. CO₂-Kosten kompensieren.

Seit Einführung des nationalen CO₂-Preises nach dem Brennstoffemissionshandelsge-
setz (BEHG) entstehen energieintensiven Unternehmen zusätzliche Kosten in Form von 
höheren Energiepreisen, da die Energielieferanten die CO2-Preise üblicherweise an ihre 
Kundinnen und Kunden weiterberechnen. Können diese höheren Energiekosten im inter-
nationalen Wettbewerb nicht über die Produktpreise weitergegeben werden, droht eine 
Verlagerung der Produktion ins Ausland – mit möglichen höheren globalen Emissionen 
und wirtschaftlichen Folgen für Deutschland. 

Dieses Risiko der Verlagerung von Emissionen durch eine Abwanderung der Produktion ins 
Ausland wird als Carbon Leakage bezeichnet. Um Carbon Leakage zu vermeiden, ist seit 
2021 die Carbon-Leakage-Verordnung (BECV) in Kraft, deren Ziel es ist, betroffene Unter-
nehmen finanziell zu entlasten und zugleich Investitionen in Klimaschutz zu fördern.

Wer kann die Beihilfe beantragen?

Ein Unternehmen ist beihilfefähig, wenn:

	X es einem beihilfeberechtigten Sektor oder Teilsektor gemäß der Anlage zur BECV 
zugeordnet ist (§§ 4, 5 BECV)

	X es die vorgeschriebenen ökologischen Gegenleistungen erbringt (§§ 10–12 BECV)

Voraussetzungen für die Beihilfe

	X Antragstellung über das Formular-Management-System (FMS) der Deutschen Emis-
sionshandelsstelle (DEHSt)

	X Prüfung durch eine Wirtschaftsprüferin oder einen Wirtschaftsprüfer gemäß § 13 Abs. 
4 BECV

	X Nachweis eines Energie- oder Umweltmanagementsystems gemäß § 10 BECV

	X Nachweis von Investitionen in wirtschaftlich durchführbare Klimaschutzmaßnahmen
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Was die BDO Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH für Sie tun kann:

	X eine Vorprüfung zur Antragsberechtigung, 

	X eine rechtliche Prüfung der Antragsvoraussetzungen (insbesondere Unter-
stützung bei der Begründung für die Sektorzuordnung und WZ-Klassifika-
tion) und der notwendigen Nachweise, Daten und Informationen,

	X die praktische Unterstützung bei der Antragstellung sowie

	X die Unterstützung bei der Kommunikation mit der DEHSt und den statisti-
schen Ämtern



Was die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für Sie tun kann:

	X die Antragsprüfung durch im Bereich der energiewirtschaftlichen Prüfungen erfahrene Wirtschaftsprüferinnen und 
Wirtschaftsprüfer sowie

	X die notwendige Unterstützung zu technischen Fragen

Wir unterstützen Sie gerne. Sprechen Sie uns an.

Die Informationen in dieser Publikation haben wir mit der gebotenen Sorgfalt zusammengestellt. Sie sind allerdings allgemeiner Natur und können im Laufe  
der Zeit naturgemäß ihre Aktualität verlieren. Demgemäß ersetzen die Informationen in unseren Publikationen keine individuelle fachliche Beratung unter  
Berücksichtigung der konkreten Umstände des Einzelfalls. BDO übernimmt demgemäß auch keine Verantwortung für Entscheidungen,  
die auf Basis der Informationen in unseren Publikationen getroffen werden, für die Aktualität der Informationen im Zeitpunkt der  
Kenntnisnahme oder für Fehler und/oder Auslassungen.
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